
Laut dem Bundesamt für Polizei be-
trägt die Zahl der potenziell ge-
waltbereiten Fans in der Schweiz

1.500 bis 2.000. 300 Personen werden
zu den klassischen Hooligans gerech-
net. Diese suchen die Auseinandersetz-
ung mit anderen Schlägern, mit der Po-
lizei, aber auch mit nur am Sport inter-
essierten Fans. Polizisten werden die in
der Hooligan-Datenbank aufscheinen-
den Personen vor den EM-Spielen zu
Hause oder an ihrem Arbeitsplatz besu-
chen und sie warnen, bei den Spielen
gewalttätig aufzutreten. „Damit wollen

wir ihnen signalisieren, dass sie uns be-
kannt sind und sich hüten sollen, sich
an Auseinandersetzungen zu beteili-
gen“, sagt Christoph Vögeli, Leiter der
Schweizerischen Zentralstelle Hooliga-
nismus (SZH) und Chef des Sicher-
heitsdienstes der Stadtpolizei Zürich. 

Die Schweizerische Zentralstelle
Hooliganismus (SZH) ist als Projekt-
und Arbeitsgruppe seit 1998 zuständig
für die Koordination zwischen den
kantonalen Fachstellen bei der
Bekämpfung des Hooliganismus und

bedient sie mit Lageberichten, Vorwar-
nungen und Empfehlungen bezüglich
der zu treffenden Präventivmaßnahmen
bei Sportveranstaltungen. Sie stellt den
Kontakt der Polizei mit den nationalen
Sportverbänden und den Sportvereinen
sicher. 

In der Praxis leistet die SZH einen
wesentlichen Beitrag zur Beurteilung
der nationalen Hooliganszene und zur
Bestimmung der sicherheitspolizeili-
chen Maßnahmen bezüglich der einzel-
nen Sportveranstaltungen. Die SZH
wird von Oberleutnant Christoph Vö-
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Keine Chance für Hooligans 
In der Hooligan-Datenbank (Hoogan) der Schweizer Polizei werden Namen und Adressen bekannter

Hooligans registriert: Personen, die wegen Gewalttätigkeit mit Rayonsverbot, Ausreisebeschränkung,
Meldeauflagen oder Polizeigewahrsam belegt wurden. 

Einsatz der Schweizer Polizei gegen gewalttätige Fußballfans. Fußballrowdys sind in der Schweizer Hooligan-Datenbank erfasst.

Die Aufgaben 
• Informierung der Schweizer Polizei-
korps über drohende Ausschreitungen
rund um Sport- und Großveranstaltun-
gen.
• Sichtung von Informationen im Zu-
sammenhang mit Sportveranstaltungen
für die nationale Datenbank „Hoogan“.
• Auswertung nationaler sachbezoge-
ner Erkenntnisse und Unterstützung
der betroffenen Polizeibehörden (inter-
kantonale Zusammenarbeit).
• Überprüfung von nationalen Sta-
dionverboten auf ihren Bezug zu einer
Gewalttat und Weiterleitung der Daten
an das Bundesamt für Polizei.
• Unterstützung der Polizeikorps der

Schweiz bei der Identifikation von mi-
litanten Fangruppen.
• Erstellen eines ständig aktuellen La-
gebilds „Fußball und Eishockey“.
• Zusammenarbeit mit der nationalen
polizeilichen Fußballinformationsstelle
(NFIP) „Football International“ bei der
Verbreitung von aktuellen Daten und
Informationen.
• Sicherstellen der Verbindungen zu
den einzelnen kantonalen und kommu-
nalen Polizeistellen.
• Koordinieren von eingehenden Infor-
mationen und Weiterleitung an die
richtigen kantonalen und kommunalen
Polizeistellen.
• Beantragung von Stadionverboten
bei den zuständigen Sportverbänden

und Sportclubs aufgrund von Einträ-
gen in der Datenbank Hoogan.
• Aufzeigen und Registrieren der „Be-
wegungen“ der Hooligans, militanten
Fans, über Stadt-, Kantons- und Staats-
grenzen hinweg mit schnellem und in-
tensivem Informationsaustausch.
• Ausarbeitung von Lagebeurteilungen
internationaler Spiele mit Schweizer-
beteiligung in Zusammenarbeit mit der
NFIP „Football International“.
• Kontakt zur Fanszene sowie nationa-
len und internationalen Fanorganisa-
tionen, Fanarbeiten.
• Vorträge, Referate an Polizeischulen,
Bahnpolizei,über das richtige Verhal-
ten im Umgang mit Hooligans und de-
ren Sympathisanten. 
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geli geleitet und koordiniert die Zusam-
menarbeit unter den dezentralen Fach-
stellen. In der SZH sind vertreten: das
Bundesamt für Polizei, kantonale und
städtische Polizeikorps, die Bahnpolizei
sowie je ein Vertreter des Schweizeri-
schen Fußballverbands (SFL) und des
Schweizerischen Eishockeyverbands
(SEHV).

Dezentrale Fachstellen. Zur Be-
schaffung von Erkenntnissen über Ge-
walttätigkeiten rund um Sportveran-
staltungen, in denen Polizei und oder
andere Sicherheitskräfte involviert
sind, wurden in der Schweiz 1999 die
dezentralen Fachstellen geschaffen.
Diese Fachstellen sollen die SZH mit
aktuellen Berichten, Daten und Nach-
richten versorgen. 

Umgekehrt sind sie Adressaten von
Lageberichten, Vorwarnungen, Emp-
fehlungen und Anfragen von anderen
Polizeistellen oder der SZH. Die SZH
zählt 62 Verantwortliche und 35 dezen-
trale Fachstellen aus 30 Polizeikorps.
Sie betreuen 28 Fußball- und 24 Eis-
hockeyvereine mit Zugehörigkeit zu
den Nationalligen A und B.

„Football International“ ist die na-
tionale polizeiliche Fußballinformati-
onsstelle der Schweiz für die Bekämp-
fung des Hooliganismus. Sie wird seit
dem 1. Jänner 1997 von den Mitarbei-
tern der Fachgruppe „Hooliganismus“
des Sicherheitsdienstes der Stadtpolizei
Zürich betrieben. Ihre Aufgabe ist es,
den Informationsaustausch zwischen
den Polizeikorps und Sportorganisatio-
nen auf internationaler Ebene sicherzu-
stellen.

Polizei-Informations- und Koordina-
tionszentrum (PICC). Für die laufende
Lagebeurteilung vor und während der
Fußball-Europameisterschaft 2008 in
Österreich und der Schweiz wurde in
Bern ein Polizei-Informations- und Ko-
ordinationszentrum eingerichtet. Im
PICC werden für die Dauer der EURO
2008 die Zentralstelle Hooliganismus
und die Armee als Partner integriert. Es
ist damit zuständig für die Sammlung,
Auswertung und Verbreitung von an-
lassbezogenen Informationen aus na-
tionalen und internationalen, polizeili-
chen, nachrichtendienstlichen und offe-
nen Quellen, zum Beispiel Terroris-
mus, Links- und Rechtsextremismus,
Hooliganismus oder auch anlassbezo-
gene Kriminalität.
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